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wir möchten vorab betonen, dass wir Anwaltsmandatierungen selbstverständlich und grundsätzlich achten. 
Wir begrüßen es, wenn wir im Schadenfall mit fachlich hochprofessionellen Anwälten zusammenarbeiten 
können, die die Geschädigten qualitativ hochwertig beraten und vertreten. Selbstverständlich haben 
Geschädigte das Recht, einen Anwalt einzuschalten. Wichtig für die Geschädigten ist dabei aber, dass sie 
bewusst den Entschluss dazu gefasst haben. 

Leider müssen wir immer wieder von Geschädigten erfahren, dass ihnen gar nicht bewusst war, eine 
Anwaltsvollmacht unterschrieben zu haben. Das kann zum Beispiel passieren, wenn Geschädigte in Kfz
Werkstätten zusammen mit Abtretungserklärungen Anwaltsvollmachten vorgelegt bekommen und sie diese 
gleichzeitig mit vielen anderen Papieren unterschreiben, ohne jedes einzelne genau zu prüfen. Dies halten 
wir für problematisch, da eine solchermaßen unterschriebene Anwaltsvollmacht womöglich unwirksam ist. 

Ihren Vorschlag, diesen Punkt über eine notariell beglaubigte Anwaltsvollmacht zu klären, halten wir für nicht 
geeignet, um das Problem der so genannten "Unfallhelferringe" sachgerecht anzugehen. Die Überprüfung 
durch die Übersendung eines geeigneten Fragebogens durchzuführen, ist ein verhältnismäßiges und der 
Sachlage angemessenes Mittel. Es benachteiligt die Geschädigten nicht und ist auch nicht unzumutbar. 
Zudem hat der Gesetzgeber in § 119 Abs. 3 Satz 1 WG ausdrücklich vorgesehen, dass der Versicherer 
vom Geschädigten Auskunft verlangen kann. 

Sie sind der Ansicht, dass es aus versicherungsaufsichtsrechtlichen Gründen unzulässig sei, wenn ein 
Haftpflichtversicherer einen Geschädigten direkt anschreibt, für den sich ein Anwalt bestellt habe. Diese 
Auffassung teilen wir nicht und können dafür auch keine rechtlichen Anknüpfungspunkte erkennen. 
Dennoch sind wir zu der Ansicht gekommen, dass der Fragebogen zu den Umständen der 
Anwaltsbeauftragung in seiner bisherigen Form zu Missverständnissen führen kann. Daher verwenden wir 
diesen Fragebogen nicht mehr, sondern werden ihn überarbeiten. 

Mit freundlichen Grüßen 
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